
Aktuelle Corona-Regelung in Bayern ab 15. Juli 2020 

 

 Aufenthalt im öffentlichen Raum in der Familie, mit Angehörigen des eigenen und 

eines weiteren Hausstands oder in einer Gruppe bis zu zehn Personen 

 Bei privaten Zusammenkünften zu Hause gibt es keine Beschränkung mehr,  

aber: Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze! (Mindestabstand, Belüftung in  

Räumen, konstanter Personenkreis) 

 

 Kunst- und Kulturveranstaltungen, Kinos: 
 

 bei zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen auf 400 Personen im 

Freien bzw. 200 Personen in geschlossenen Räumen, 

 ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze auf 200 Personen im Freien 

bzw. 100 Personen in geschlossenen Räumen. 

 

 Gottesdienste und Versammlungen im Freien bis zu 200 Teilnehmer 

 

 Öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen: Mindestabstand 1,5 m, 

höchstens 100 Teilnehmer 

 

 Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern, Vereinssitzungen 

möglich mit bis zu 100 Gästen innen, bis zu 200 Gästen im Freien  

(→ nur bestimmte/eingeladene Personen!) 

 

 Öffentliche Veranstaltungen und Treffen mit Zutritt für jedermann sind auch auf 

privatem Grund nicht gestattet! 
 

 Märkte ohne Volksfestcharakter, wie etwa kleinere, traditionelle Kunst- und 

Handwerkermärkte, Töpfermärkte oder Flohmärkte, die keine großen Besucherströme 

anziehen und bei denen kein Feiercharakter besteht, werden im Freien wieder unter 

bestimmten Voraussetzungen zugelassen 

 

 Öffentliche Festivitäten oder einem größeren Publikum zugängliche Feiern bleiben 

untersagt! 

 

 Sport: Mannschaftssportarten in festen Trainingsgruppen wieder möglich: 

 BayMBl. 2020 Nr. 402 - Verkündungsplattform Bayern 

 

Weitere Informationen unter folgendem Link: 

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php 

 

 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-402/
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php

